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geben, deren erster uns bekannter Vorstand eben Guido gewesen sei 260). 
Nun setzt m. E. eine eigene Finanzverwaltung der Kardinale voraus, 
daß diese ständige Einnahmen besaßen, deren Verteilung die Kardinals­
kammer übernahm. Davon ist uns nichts bekannt, und noch weit über 
ein Jahrhundert später, im Jahre 1272, wird die Überweisung der Hälfte 
des sizilischen Census an die Kardinäle ausdrücklich als Sonderregelung 
bezeichnet 261). Erst am Ende des 13. Jh.s wird eine Kammer des Kar­
dinalskollegiums, die nicht nur diese Einnahmen, sondern auch die üb­
rigen zu gewissen Teilen den Kardinälen überlassenen päpstlichen Ein­
künfte verteilt, nachweisbar 262). Freilich scheint schon Cencius vor seiner 
Bestellung zum päpstlichen Kämmerer die Gelder, die dem Kollegium 
zuflossen, als Kämmerer der Kardinäle verteilt zu haben, so daß man 
die Anfänge dieses Amtes früher ansetzen muß 263), obwohl eingehendere 
Forschungen über das 13. Jh. hier noch größere Klarheit bringen 
müßten. Aber aus der Erwähnung des Romanae curiae camerarius Guido 
läßt sich m. E., wie ich an anderer Stelle gezeigt habe 264), noch nicht 
darauf schließen, daß in der Frühzeit schon ein derartiges Amt be­
standen hat.

Die Frage des Bestehens einer Kardinalskammer muß jedoch noch 
nach einer anderen Seite hin untersucht werden. Denn es steht fest, daß 
den Kardinälen Geldspenden in oftmals beträchtlicher Höhe gemacht 
worden sind. Gerade die Historia Compostellana gibt hier wichtige Hin­
weise, wie freigebig der ehrgeizige Erzbischof Diego von Compostela 
die Kardinäle bedacht hat 265). Die Verteilung dieser Geschenke geschieht 
im allgemeinen derart, daß der Papst den weitaus größten Teil und die 
Kardinäle den Rest erhalten. In ähnlicher Weise werden auch die 
Summen auf geteilt, die 1120 und 1121 von den Genueser Abgesandten 
dem Papst und den Kardinälen versprochen werden 266). Aber in beiden
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